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*	D er Autor ist u. a. Leiter der Fachgruppe Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht des Zürcher Anwaltsverbandes (ZAV) und 
Herausgeber und Co-Autor des «Kurzkommentar SchKG» (Basel 
2009, vgl. http://www.bhlaw.ch).

1	S chweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 
210), in Kraft seit 1. Januar 2013 (AS 2011 725 ff., 767); Hausherr/
Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Bern 
2010, N 1.03.; Rüetschi, Das neue Erwachsenenschutzrecht – 
Auswirkungen auf das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen, in: 
AJP 21/2012, Heft 12, S. 1718 (zit. Erwachsenenschutzrecht).

2	 BGE 108 III 3, E. 2 S. 5.
3	 Bauer, BSK SchKG I, Art. 60 N 6.

Neuere Entwicklung des Schuld-
betreibungs- und Konkursrechts 
(Teil I)

Daniel Hunkeler*

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei BAUR HÜRLIMANN AG, 
Zürich und Baden (www.bhlaw.ch)

Inga Leonova
MLaw, Stv. Gerichtsschreiberin beim Verwaltungsgericht Aargau, Aarau

Stichworte: Erwachsenenschutzrecht, FINMA, SchKG, Nachlassverfahren, Sanierungsrecht, Recht-
sprechung

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, der im Rahmen des Schweizerischen Anwaltskongresses 
vom 6. bis 8. Juni 2013 in Luzern gehalten wurde und auf dem im dazugehörigen elektronischen 
Tagungsband publizierten Manuskript. Im ersten Teil behandelt er in Kraft getretene Gesetzesrevi
sionen seit 2011, laufende Gesetzesrevisionen sowie parlamentarische Vorstösse – im zweiten Teil 
(in der Anwaltsrevue 10/2013) orientiert er über aktuelle Rechtsprechung.

I.	 In Kraft getretene Gesetzesrevisionen 

1.	 Revision des ZGB: Erwachsenenschutz, Personen-
recht und Kindesrecht – Auswirkungen auf das 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A)	 Vorbemerkung
Das Vormundschaftsrecht blieb seit seinem Inkrafttreten 
vom 1. 1. 1912 praktisch unverändert. Nachdem es gröss-
tenteils den heutigen Vorstellungen und Verhältnissen 
nicht mehr entsprach, wurde es einer Totalrevision unter-
zogen, welche am 1. 1. 2013 in Kraft trat. Das neue Kindes- 
und Erwachsenenschutzrecht erfuhr grundlegende Ände-
rungen und löst das bisherige Vormundschaftsrecht ab.1

B)	 Die Neuerungen
Infolge der umfangreichen Revision des Vormundschafts-
rechts mussten zahlreiche Bundesgesetze angepasst 
werden, darunter auch das SchKG. Nachfolgend werden 
wesentliche Neuerungen im Schuldbetreibungsrecht auf-
gezeigt und kurz erläutert.

a)	 Rechtsstillstand wegen Verhaftung (Art. 60 SchKG)
Bisher hatte ein Verhafteter, welcher betrieben wurde und 
keinen Vertreter hatte, innert einer vom Betreibungsbe-
amten angesetzten Frist einen Vertreter zu bestellen, so-
fern die Ernennung nicht von Gesetzes wegen der Vor-
mundschaftsbehörde oblag. Während der angesetzten 

Frist bestand für den Verhafteten gemäss Art. 60 i. V. m. 
Art.  56 Ziff.  3 SchKG Rechtsstillstand.2 Erst nach unbe-
nütztem Ablauf der angesetzten Frist konnte die Betrei-
bung fortgesetzt und die Betreibungsurkunde direkt dem 
sich in Haft befindlichen Schuldner zugestellt werden.3 

Der bisherige Art. 60 SchKG bezog sich auf aArt. 371 
ZGB, wonach eine mündige Person aufgrund einer Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr entmündigt, sprich 
von Gesetzes wegen unter Vormundschaft gestellt wurde. 
Weil das revidierte Erwachsenenschutzrecht die Entmün-
digung aufgrund einer Freiheitsstrafe nicht mehr vorsieht, 
wurde die Ernennung des Vertreters durch die Vormund-
schaftsbehörde in Art. 60 SchKG gestrichen. Folglich hat 
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 4	V gl. Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1721.
 5	 Kofmel Ehrenzeller, BSK SchKG I, Art. 68c N 42, m. w. H.; 

Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1721.
 6	 Kofmel Ehrenzeller, BSK SchKG I, Art. 68c N 44.
 7	E ine Ersatzzustellung an den Minderjährigen bleibt daher 

ausgeschlossen: Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., 
S. 1722. 

 8	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., 1721.
 9	E benso: Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1722.
10	 Kofmel Ehrenzeller, BSK SchKG I, Art. 68c N 58 und Art. 68d 

N 14; Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1723.

das Betreibungsamt seit dem 1. 1. 2013 bei jedem verhafte-
ten Schuldner grundsätzlich eine Frist zur Bestellung eines 
Vertreters anzusetzen, unabhängig von der Haftdauer. 
Von einer Fristansetzung kann abgesehen werden, wenn 
der verhaftete Schuldner bereits über einen gewillkürten 
oder gesetzlichen Vertreter verfügt und das Betreibungs-
amt davon Kenntnis hat.4 

b)	 Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder 
Beistandschaft (revArt. 68c und 68d SchKG)

Mit der Revision des Vormundschaftsrechts erfuhren auch 
die bisherigen Art. 68c und 68d SchKG Änderungen. Neu 
wird zwischen minderjährigen Schuldnern (revArt.  68c) 
und volljährigen Schuldnern unter einer Massnahme des 
Erwachsenenschutzes (revArt. 68d) unterschieden.

aa)	 Minderjährige Schuldner (Art. 68c SchKG)
Ein minderjähriger Schuldner ist rechtsfähig i. S. v. Art.  11 
ZGB und somit auch parteifähig, weshalb eine Betreibung 
gegen ihn ohne Weiteres eingeleitet werden kann. Mangels 
Volljährigkeit ist ein solcher Schuldner jedoch gemäss 
Art. 13 ZGB nicht handlungsfähig und daher betreibungsun-
fähig. Da ihm im Betreibungsverfahren die Fähigkeit fehlt, 
selber zu handeln, können Verfahrenshandlungen nur 
durch einen Vertreter gültig vorgenommen werden.5 
Art. 68c SchKG kommt in vier Fällen zur Anwendung und ist 
insbesondere bei der Zustellung von Betreibungsurkunden 
(dazu zählen sämtliche Mitteilungen und Verfügungen6) 
sowie beim Erheben von Rechtsvorschlag von Bedeutung:
–– Der minderjährige Schuldner steht unter der Sorge der 
Eltern: Diesfalls sind gemäss revArt.  68c Abs.  1 Satz 1 
SchKG sämtliche Betreibungsurkunden ausschliesslich 
den Eltern als gesetzlichen Vertretern zuzustellen. Eine 
Zustellung an den minderjährigen Schuldner wäre nich-
tig, zumal bei einem minderjährigen Schuldner nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass er ein Interesse 
daran hat, dass sein Vertreter keine Kenntnis von der 
Betreibung erhält und er eine Betreibungsurkunde des-
halb nicht an diesen weiterleiten würde.7 Steht das Sor-
gerecht lediglich einem Elternteil zu, hat die Zustellung 
an diesen zu erfolgen, und nur dieser kann Rechtsvor-
schlag erheben. Im Falle eines gemeinsamen Sorge-
rechts können die Betreibungsurkunden (nur) einem El-
ternteil zugestellt werden, da nach Art. 304 Abs. 2 ZGB 
gutgläubige Dritte davon ausgehen dürfen, dass jeder 
Elternteil im Einvernehmen mit dem anderen handelt. 
Sollten am einvernehmlichen Handeln Zweifel bestehen, 
sind die Betreibungsurkunden jedem Elternteil separat 
zuzustellen, wobei der Rechtsvorschlag von beiden El-
ternteilen erhoben werden muss.8 

–– Der minderjährige Schuldner steht nicht unter elterlicher 
Sorge: Die Kindesschutzbehörde hat diesfalls einen Vor-
mund zu ernennen, dem die gleichen Rechte zukommen 
wie den Eltern (revArt. 327a und 327c Abs. 1 ZGB). Die 
Zustellung hat ausschliesslich an den Vormund zu erfol-
gen. Falls bei der Zustellung des Zahlungsbefehls noch 
kein Vormund ernannt wurde, soll im Interesse des Min-
derjährigen eine Mitteilung an die Kindesschutzbehörde 

stattfinden, mit der Aufforderung, das Betreibungsamt 
zu informieren, sobald ein Vormund bestellt worden ist. 
Eine Regelung hinsichtlich des Rechtsstillstandes lässt 
sich dem revArt. 68c SchKG nicht entnehmen. Richtiger-
weise und in sinngemässer Anwendung von revArt. 60 
SchKG sollte bis zur Bestellung eines Vormundes 
Rechtsstillstand angeordnet werden.9 

–– Der minderjährige Schuldner steht unter Beistandschaft 
nach Art. 325 ZGB: Wurde zum Schutz des Kindesver-
mögens ein Beistand bestellt und die Ernennung des
selben dem Betreibungsamt mitgeteilt, sind gemäss 
revArt. 68c Abs. 1 Satz 2 SchKG die Betreibungsurkun-
den sowohl dem Beistand als auch dem Inhaber der el-
terlichen Sorge zuzustellen. Erfolgt die Zustellung trotz 
erfolgter Mitteilung lediglich an den Beistand resp. an 
den Inhaber der elterlichen Sorge, ist die Zustellung 
nichtig. Wurde die Ernennung nicht mitgeteilt, ist die 
Zustellung lediglich anfechtbar.10 

–– Der minderjährige Schuldner ist hinsichtlich bestimmter 
Forderungen beschränkt handlungsunfähig: revArt. 68c 
Abs.  2 SchKG übernimmt die bisherige Regelung von 
Art.  68c Abs.  2 SchKG und besagt weiterhin, dass bei 
Forderungen aus einem bewilligten Geschäftsbetrieb 
oder im Zusammenhang mit der Verwaltung des Ar-
beitsverdienstes oder des freien Vermögens die Betrei-
bungsurkunden sowohl dem Schuldner als auch dem 
gesetzlichen Vertreter zuzustellen sind. Die Zustellung 
an den Vertreter stellt lediglich eine Ordnungs- und 
keine Gültigkeitsvorschrift dar, d. h. eine Zustellung nur 
an den Minderjährigen bleibt gültig. Die ausschliessliche 
Zustellung an den gesetzlichen Vertreter sollte u. E. 
ebenfalls gültig sein, zumal dieser als Vertreter die Zu-
stellung entgegennehmen kann, ohne die Interessen des 
Minderjährigen zu gefährden. Da sowohl dem Minderjäh-
rigen als auch dessen gesetzlichen Vertreter die Befug-
nis zusteht, Rechtsvorschlag zu erheben, ist im Falle von 
entgegengesetzten Handlungen dem Willen des Minder-
jährigen Vorrang zu gewähren, zumal das materielle 
Recht diesem eine spezifische Handlungs- und somit Be-
treibungsfähigkeit einräumt. Die Schwierigkeit, aus dem 
Betreibungsbegehren die Art der Forderung zu erken-
nen, bleibt mit revArt. 68c SchKG bestehen. Der Gläubi-
ger hat im Betreibungsbegehren möglichst präzise An-
gaben zur Forderung zu machen. Im Zweifelsfall hat das 
Betreibungsamt die Betreibungsurkunde sowohl dem 
Minderjährigen als auch dem gesetzlichen Vertreter zu-



Anwaltspraxis / Pratique du barreau

378 Anwalts Revue de l’Avocat 9/2013

11	V gl. zum Ganzen Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., 
S. 1722 f.

12	I m revArt. 449c ZGB wird lediglich eine Mitteilungspflicht dem 
Zivilstandsamt gegenüber geregelt. Die bisherige Regelung in 
aArt. 375 Abs. 2 ZGB («die Bevormundung ist aber dem Betrei-
bungsamt mitzuteilen») wurde im Rahmen der Revision ersatzlos 
gestrichen. Vertretbar wäre die Ableitung einer Mitteilungspflicht 
aus revArt. 413 Abs. 3 ZGB, wonach Dritte von der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde über die Beistandschaft orientiert 
werden müssen, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben 
des Beistandes erforderlich ist: Rüetschi, Erwachsenenschutz-
recht, a. a. O., S. 1722 f.

13	 BGE 104 III 4, E. 2 S. 6; Kofmel Ehrenzeller, BSK SchKG I, 
Art. 68c N 48.

14	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1724.
15	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1724.
16	 Kofmel Ehrenzeller, BSK SchKG I, Art. 68d N 37.
17	U rteil des BGer 5C.127/2005 vom 4. Oktober 2005 E. 2.1.
18	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1725.
19	 Affolter, BSK Erwachsenenschutz, Art. 406 N 10 ff.; Rüetschi, 

Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1725.

zustellen, damit die Zustellung gültig erfolgen kann. Ob 
eine Forderung i. S. v. revArt. 68c Abs. 2 SchKG vorliegt 
und der Rechtsvorschlag von einer hierzu berechtigten 
Person erhoben wurde, ist eine materielle Frage, die vom 
Gericht zu beurteilen ist. In diesem Sinne hat das Betrei-
bungsamt grundsätzlich jeden Rechtsvorschlag entge-
genzunehmen und die Beurteilung der materiellen Fra-
gen dem Gericht zu überlassen.11

bb)	Volljährige Schuldner unter Massnahme des  
Erwachsenenschutzes (Art. 68d SchKG)

Wurde ein Beistand oder eine vorsorgebeauftragte Person 
für die Vermögensverwaltung eines volljährigen Schuld-
ners bestellt und hat die Erwachsenenschutzbehörde dies 
dem Betreibungsamt mitgeteilt, sind die Betreibungsur-
kunden lediglich dem Beistand resp. der vorsorgebeauf-
tragten Person zuzustellen (vgl. revArt. 68d SchKG). Ob die 
Betreibungsurkunden auch dem Schuldner zugestellt wer-
den müssen, hängt nach neuem Recht von der Handlungs-
fähigkeit des Schuldners hinsichtlich der in Betreibung ge-
setzten Forderung ab (vgl. revArt. 68d Abs. 2 SchKG). 

Unklar ist, ob und unter welchen Umständen die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde eine Pflicht trifft, 
die Ernennung des Beistandes dem Betreibungsamt mit-
zuteilen. Eine solche Pflicht lässt sich weder dem Geset-
zeswortlaut von revArt. 68d SchKG noch dem heute gel-
tenden Erwachsenenschutzrecht entnehmen.12 Das neue 
Erwachsenenschutzrecht sieht gemäss revArt. 391 Abs.  1 
ZGB einen Beistand für unterschiedliche Aufgabenberei-
che vor: Rechtsverkehr, Personen- sowie Vermögensvor-
sorge. Eine Mitteilungspflicht sollte zumindest in Fällen 
bestehen, wo die Entgegennahme von Betreibungsurkun-
den zu den Aufgaben des Beistandes gehört, was regel-
mässig bei der Vermögensvorsorge der Fall sein wird.

Grundsätzlich ist das Betreibungsamt nicht verpflich-
tet, Abklärungen über die Handlungsfähigkeit eines Schuld-
ners vorzunehmen. Eine weitergehende Prüfung hat das 
Betreibungsamt nur bei ernsthaften Zweifeln vorzuneh-
men.13 Erhält das Betreibungsamt Kenntnis von der Einset-
zung eines Beistandes (z. B. aus dem Betreibungsbegeh-
ren), hat die Zustellung der Betreibungsurkunden an den 
Beistand zu erfolgen, selbst wenn eine Mitteilung seitens 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde unterblieb.14 

Erfolgt die Zustellung fälschlicherweise lediglich an 
den Schuldner, ist hinsichtlich der Rechtsfolgen danach zu 
differenzieren, ob eine Mitteilung an das Betreibungsamt 
stattfand oder unterblieb. Wurde das Betreibungsamt 
über die Einsetzung des Beistandes informiert, ist die Zu-
stellung an den Schuldner nach Ansicht von Rüetschi als 
nichtig zu qualifizieren. In Fällen, in denen eine Mitteilung 
unterblieb, ist im Sinne des Schuldnerschutzes von einer 
anfechtbaren Zustellung auszugehen.15 Kofmel Ehren-
zeller differenziert diesbezüglich nach der Art des Bei-
standes: Die Zustellung von Betreibungsurkunden betref-
fend Vermögenswerte, welche der Verwaltung durch den 
Schuldner entzogen wurden, sei nichtig, sofern eine Mit-
teilung an das Betreibungsamt erfolgte. Sollte eine Mittei-
lung unterlassen worden sein, sei die Zustellung anfecht-

bar. Ebenfalls nur anfechtbar soll die ausschliessliche 
Zustellung an den Schuldner sein, falls die Beistandschaft 
die Handlungsfähigkeit des Schuldners hinsichtlich der 
Verwaltung der Vermögenswerte nicht einschränkt.16 Das 
Bundesgericht vertrat zu aArt.  68d SchKG die Ansicht, 
dass die ausschliessliche Zustellung an den verbeistände-
ten Schuldner oder an dessen Beistand lediglich anfecht-
bar sei.17

c)	 Privilegierter Pfändungsanschluss (Art. 111 SchKG)
Art.  111 SchKG wurde an zwei Stellen redaktionell ange-
passt, ohne materielle Änderung zu erfahren. Aufgrund 
der Aufhebung der persönlichen Haftung des Vormundes 
i. S. v. aArt. 426 ZGB und der Einführung der unmittelbaren 
Haftung des Kantons (revArt. 454 ZGB) sind zum privile-
gierten Pfändungsanschluss nur noch Kinder des Schuld-
ners für Forderungen aus dem elterlichen Verhältnis zuge-
lassen. Zugleich wurde revArt. 111 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG dahin 
gehend ergänzt, dass auch volljährige Personen für For-
derungen aus dem Vorsorgeauftrag privilegierten Pfän-
dungsanschluss verlangen können.18 

d)	 Anpassungen beim Wohnsitz (Art. 23 ff. ZGB) und in 
der Behördenorganisation

Im Ergebnis erfuhren die Bestimmungen zum Wohnsitz 
gemäss Art. 23 ff. ZGB ebenfalls nur redaktionelle Ände-
rungen. Insbesondere hält revArt. 25 Abs. 2 ZGB fest, dass 
sich der Wohnsitz bevormundeter Kinder am Sitz der Kin-
desschutzbehörde befindet. Gleichermassen legt revArt. 26 
ZGB fest, dass sich der Wohnsitz der volljährigen Perso-
nen unter umfassender Beistandschaft am Sitz der Er-
wachsenenschutzbehörde befindet. Alle anderen Formen 
der Beistandschaft haben somit keinerlei Auswirkungen 
auf den Wohnsitz der betroffenen Person, selbst bei ein-
geschränkter Handlungsfähigkeit.19

Mit der Totalrevision des Vormundschaftsrechts wurde 
auch die Organisation der Erwachsenenschutzbehörden 
neu geregelt. Bis anhin waren die Gemeinden für das Vor-
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20	V gl. zum Ganzen: Vogel, BSK Erwachsenenschutz, Art. 442 N 4; 
Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1725 f.

21	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1726.
22	 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28. Juni 
2006, BBl 2006 7076 Ziff. 2.3.2. (zit. Botschaft Erwachsenen-
schutzrecht); Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1726.

23	B eispiele in: Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1726.
24	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1726 f.
25	 Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Art. 443 N 23 f.
26	 Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Art. 443 N 28 f.; 

Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1727.
27	 Henkel, BSK Erwachsenenschutz, Vor Art. 388–399 N 11; 

Botschaft Erwachsenenschutzrecht, BBl 2006 7018 f. Ziff. 1.3.7 
und 7090 f. Ziff. 2.3.4.

28	 Rüetschi, Erwachsenenschutzrecht, a. a. O., S. 1727.
29	S chweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 

210), in Kraft seit 1. Januar 2012 (AS 2011 4637 ff., 4658).
30	 Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV; SR 

211.432.1).
31	 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht) vom 
27. Juni 2007, BBl 2007 5295 Ziff. 1.2 (zit. Botschaft Sachenrecht).

mundschaftswesen zuständig. Mit der Neuorganisierung 
(und Regionalisierung) ist in allen Kantonen eine Behörde 
für mehrere Gemeinden zuständig. Als Lösung dieses Pro-
blems hat die Lehre bereits vor Inkrafttreten des neuen 
Kindes- und Erwachsenenschutzrechts diverse Möglichkei-
ten vorgeschlagen. Der Tatsache, dass die Kantone damit 
zugleich die Zuständigkeiten der Betreibungsämter regeln, 
musste Rechnung getragen werden. Die Kantone haben 
den Sitz der Erwachsenenschutzbehörden in den Einfüh-
rungsgesetzen definiert, um zu verhindern, dass einzelne 
Gemeinden, in denen sich der Sitz der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde befindet, übermässiger Belastung 
ausgesetzt werden.20

Der guten Ordnung halber ist auf revArt. 442 Abs. 1 Satz 
2 ZGB hinzuweisen, welcher die örtliche Zuständigkeit wäh-
rend eines Verfahrens regelt. Die einmal begründete Zu-
ständigkeit einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
und somit eines Betreibungsamtes bleibt bis zum Abschluss 
des rechtshängigen Verfahrens auf jeden Fall erhalten. 

e)	 Meldepflicht nach Art. 443 Abs. 2 ZGB
Der neue Art. 443 Abs. 2 ZGB begründet eine Meldepflicht 
für Personen, die in amtlicher Tätigkeit von einer hilfsbe-
dürftigen Person erfahren. Diese Meldepflicht trifft neu 
auch Betreibungsbeamte, soweit diese in amtlicher Tätig-
keit handeln. Sie ist dann von besonderer Bedeutung, 
wenn Betreibungsbeamte Wohnungen von Schuldnern 
betreten und Einsicht in finanzielle Verhältnisse erhalten.21 

Als «amtliche Tätigkeit» gilt jede Tätigkeit, bei wel-
cher öffentlich-rechtliche Befugnisse ausgeübt werden. 
Ein Beamten- oder Angestelltenverhältnis zum Gemein-
wesen wird nicht vorausgesetzt. Folglich unterstehen im 
Rahmen des SchKG folgende Personen der Meldepflicht 
nach Art. 443 Abs. 2 ZGB: Betreibungsbeamte, amtliche/
ausseramtliche Konkursverwalter, Sachwalter, Liquidato-
ren, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Privatpersonen, die 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen.22

Hilfsbedürftig ist eine Person, wenn sie nicht in der 
Lage ist, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln und 
keine Unterstützung erhält.23 Dem Betreibungsamt kommt 
diesbezüglich eine beschränkte Kognition zu. Es ist nicht 
Aufgabe des Betreibungsbeamten, zu entscheiden, ob der 
Erlass einer Massnahme tatsächlich notwendig ist. Selbst 
wenn weitere Abklärungen zur Hilfsbedürftigkeit vorge-
nommen werden müssen, ist der Meldepflicht nachzukom-
men.24

Mit der Statuierung der gesetzlichen Meldepflicht als 
Rechtfertigungsgrund i. S. v. Art. 14 StGB können die vor-
genannten Personen ihrer Pflicht nachkommen, ohne die 
Begehung einer Amtsgeheimnisverletzung nach Art. 320 
Abs. 1 StGB zu befürchten.25 Eine Sanktion für den Fall der 
Verletzung der Meldepflicht hat der Gesetzgeber jedoch 
nicht vorgesehen. Für Personen im Rahmen des SchKG 
sind die allgemeinen Regeln über die disziplinarische Ver-
antwortung (Art.  14 SchKG) und die Haftung (Art.  5 
SchKG) heranzuziehen, sofern die Betroffenen vom Gel-
tungsbereich dieser Bestimmungen erfasst werden.26

f)	 Problematik hinsichtlich der Publikation von Erwach-
senenschutzmassnahmen

Die bisherige Regelung sah in Art. 375 Abs. 1 ZGB grund-
sätzlich eine Publikation einer rechtskräftigen Bevormun-
dung im Amtsblatt am Wohnsitz und in der Heimat des Be-
troffenen vor. Diesbezüglich wird die Ansicht vertreten, 
dass eine solche Veröffentlichung einen Eingriff in die per-
sönliche Freiheit und in das Recht auf Achtung des Privat-
lebens darstelle und in einem krassen Missverhältnis zum 
hypothetischen Nutzen stehe.27 

Von einer Veröffentlichung wird daher inskünftig ab-
gesehen. Demzufolge wird auch der gute Glaube eines 
Dritten nicht mehr geschützt (vgl. revArt. 452 Abs. 1 ZGB 
gegenüber aArt.  375 Abs.  3 ZGB). Rüetschi weist zu 
Recht darauf hin, dass dies insbesondere im Rahmen einer 
allfälligen Publikation betreffend Kreditfähigkeitsprüfung 
problematisch sein kann.28 

2.	 Revision des Immobiliarsachen- und  
Grundbuchrechts – Auswirkungen auf das Schuld
betreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A)	 Vorbemerkung
Aufgrund der Teilrevision des Immobiliarsachen- und 
Grundbuchrechts wurden Art. 37 Abs. 1 SchKG und Art. 158 
Abs. 2 SchKG an das neue Recht angepasst.29 Die Ände-
rungen traten am 1. 1. 2012 in Kraft. Zugleich wurde Art. 55 
Abs.  3 GBV neu eingeführt, welcher für Behörden des 
Zwangsvollstreckungswesens relevant ist.30 

B)	 Die Neuerungen
a)	 Einführung des Register-Schuldbriefes
Zu den zentralen Revisionspunkten gehören die Einfüh-
rung des papierlosen Schuldbriefes (sog. Register-Schuld-
brief) und die Abschaffung der Gült.31 Da eine Gült nicht 
mehr begründet werden kann, wurde sie aus Art. 37 Abs. 1 
SchKG gestrichen. Früher errichtete Gülten, welche beste-
hen bleiben, werden künftig durch die Kategorie der 
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32	B otschaft Sachenrecht, BBl 2007 5343 Ziff. 2.4.
33	 AS 2011 4659 ff., 4677.
34	 Änderung des Obligationenrechts (Verjährungsfristen der Gewähr-

leistungsansprüche im Kauf- und Werkvertrag. Verlängerung und 
Koordination) vom 16. März 2012 (OR; SR 220; AS 2012 5415 ff.).

35	 Änderung des Obligationenrechts (Rechnungslegungsrecht) vom 
23. Dezember 2011 (AS 2012 6679 ff.).

36	 Schwizer/Wolfer, Die revidierten Verjährungsbestimmungen 
im Sachgewährleistungsrecht (Art. 210 und 371 OR), in: AJP 
21/2012, Heft 12, S. 1760; zur übergangsrechtlichen Problematik 
vgl. auch Benedick/Vischer, Die intertemporale Anwendung 
von nArt. 210 Abs. 4 OR, in: Jusletter 3. Dezember 2012 und 
Rüetschi, Übergangsrechtliche Fragen zum revidierten 
Gewährleistungsrecht, in: Jusletter 4. Juni 2012.

37	 Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, Basel 2012, 
N 304.

38	V gl. zum Ganzen Handschin, a. a. O., N 314.
39	 AS 2004 2767 ff., 2776.
40	 AS 2011 3919 ff.; Botschaft zur Änderung des Bankengesetztes 

(Sicherung der Einlagen), BBl 2010 3993 ff.
41	 Diggelmann, KUKO-SchKG, Art. 173b N 2, in: Hunkeler (Hrsg.), 

Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 
2. Aufl., erscheint voraussichtlich gegen Ende 2013. Zur Bankenin-
solvenzverordnung-FINMA vgl. auch unter I./5. hiernach.

Grundpfandrechte erfasst. Art. 158 Abs. 2 SchKG bleibt in-
haltlich unverändert und gilt weiterhin für die bestehen-
den Gülten, wurde jedoch mit einem Hinweis auf das Über-
gangsrecht (Art. 33a SchlT ZGB) ergänzt.32

b)	 Grundbuchverordnung (Art. 55 Abs. 3 GBV)
Im Hinblick auf das SchKG ist insbesondere Art. 55 Abs. 3 
GBV von Interesse. Sowohl die zuständigen Konkurs- oder 
Nachlassgerichte als auch die zuständigen Betreibungs- 
oder Konkursämter können die in Art. 176 Abs. 2, 296, 319, 
345 SchKG und Art. 23a VZG vorgesehenen Anmerkungen 
beim Grundbuchamt anmelden.33 

3.	 Revision des OR – Auswirkungen auf das Schuld
betreibungs- und Konkursgesetz (SchKG)

A)	 Vorbemerkung
Einige der Änderungen im Obligationenrecht, welche per 
1. 1. 2013 in Kraft traten, sind auch für das SchKG von Be-
deutung. Zu nennen sind insbesondere das neue Verjäh-
rungsrecht im Kauf- und Werkvertragsrecht34 und das 
neue Rechnungslegungsrecht.35 

B)	 Die Neuerungen
a)	 Verjährung im Kauf- und Werkvertragsrecht
Mängel an einer Kaufsache verjähren neu innert zweier 
Jahre nach Ablieferung der Sache an den Käufer, es sei 
denn, der Verkäufer habe eine Haftung auf längere Zeit 
übernommen (Art.  210 Abs.  1 OR). Soweit Mängel einer 
Sache, welche bestimmungsgemäss in ein unbewegliches 
Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit eines 
Werkes verursacht haben, beträgt die Frist fünf Jahre 
(Art. 210 Abs. 2 OR). 

Wie bisher ist eine Verlängerung der Verjährungsfrist 
zulässig, jedoch gelten für die Verkürzung der Frist gegen-
über Konsumenten strengere Regeln. Insbesondere ent-
hält Art. 210 Abs. 4 OR neu zwingende Mindestfristen.36

Unverändert blieb die Regelung des Art. 135 Abs. 1 Ziff. 2 
OR, wonach die Verjährung durch Schuldbetreibung, durch 
Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem 
staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch 
Eingabe im Konkurs unterbrochen werden kann.

b)	 Bewertung eines Unternehmens in Krise  
(Art. 725 ff. OR)

Besondere Bedeutung kommt dem Grundsatz der Unter-
nehmensfortführung (Going concern) zu. Die Rechnungs-
legung geht davon aus, dass ein Unternehmen zumindest 
auf absehbare Zeit fortgeführt wird. Ist die Fortführung 
aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich, schreibt 
der neue Art. 958a Abs. 2 OR vor, die Bewertung umzu-
stellen, namentlich nicht mehr zu Fortführungs-, sondern 
zu Veräusserungswerten zu bewerten. Zugleich sind für 
die mit der Unternehmenseinstellung verbundenen Auf-
wendungen Rückstellungen zu bilden. 37

Der Entscheid darüber, ob eine Gesellschaft in der Krise 
fortführungsfähig ist, weist einen direkten Bezug zu 
Art. 725 ff. OR auf. Die Fortführungsfähigkeit darf nur an
genommen werden, wenn sie für mindestens ein Jahr ab 

Bilanzstichtag möglich ist, wobei auch die kurz- und mittel-
fristige Liquiditätssituation in die Beurteilung miteinzube-
ziehen ist. Ein Bewertungswechsel von Fortführungs- auf 
Liquidationswerte kann zu einer Reduktion des Eigenkapi-
tals führen, insbesondere wenn Sachanlagen für die Gesell-
schaft einen grösseren Wert aufweisen als ihr Marktwert 
beträgt. Da bei den Passiven zugleich Rückstellungen für 
Liquidationskosten und weitere Kosten vorgenommen wer-
den müssen, kann die Bewertung zu Veräusserungswerten 
die Schwelle von Art. 725 OR erreichen. Gegebenenfalls hat 
der Verwaltungsrat seine Pflichten nach Art. 725 OR wahr-
zunehmen. Ein Verwaltungsrat darf bis zu einer allfälligen 
Umstellung auf Liquidationswerte nicht mehr zuwarten, bis 
ihn die Revisionsstelle dazu veranlasst.38 

4.	 Die FINMA als Konkursbehörde
Bereits die Revision des Bankengesetzes im Jahre 2004 
zeigte Auswirkungen auf das SchKG. Mit ihr wurde per 
1. 7. 2004 der Art.  173b in das SchKG aufgenommen.39 
Diese Bestimmung wurde mit dem Inkrafttreten des geän-
derten Bankengesetzes (vgl. dazu unter I./5. hiernach) per 
1. 9. 2011 nun wieder neu gefasst.40 

Betrifft das Konkursbegehren eine Bank, einen Effekten
händler, ein Versicherungsunternehmen, eine Pfandbrief-
zentrale, eine Fondsleitung, eine Investmentgesellschaft mit 
variablem Kapital (SICAV), eine Kommanditgesellschaft für 
kollektive Kapitalanlagen oder eine Investmentgesellschaft 
mit festem Kapital (SICAF), so hat das Konkursgericht die 
Akten gemäss Art. 173b SchKG von Amtes wegen an die Eid-
genössische Finanzmarktaufsicht FINMA zu überweisen. Die 
FINMA hat nach spezialgesetzlichen Regeln zu verfahren, 
insbesondere nach der Bankeninsolvenzverordnung-FINMA 
sowie nach der Versicherungskonkursverordnung-FINMA.41 

In die Zuständigkeit der FINMA fällt aufgrund der Rege-
lung des Art. 173b SchKG nicht nur der Erlass von sichernden 
Massnahmen. Vielmehr amtet die FINMA für alle genannten 
Schuldner als Konkursgericht und als Konkursverwaltung, 
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42	 Diggelmann, KUKO-SchKG, a. a. O., Art. 173b N 2.
43	B undesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 

1934 (BankG; SR 952.0; AS 2012 811 ff.).
44	 SR 952.05; AS 2012 5573 ff.
45	 SR 952.05; AS 2009 1769.
46	 SR 641.101; AS 2012 791 f.
47	 SR 952.03; AS 2012 5441 ff.
48	 SR 961.015.2; AS 2012 6015 ff.
49	 SR 951.315.2; AS 2013 641 ff.
50	D ie nachfolgenden Ausführungen zur Revision des Sanierungs-

rechts (Nachlassverfahren) basieren auf Hunkeler, Neues 
Sanierungsrecht verabschiedet – voraussichtliches Inkrafttreten 
bereits am 1. Januar 2014, in: Jusletter 8. Juli 2013.

51	S chuldbetreibung und Konkurs – Mitglieder der Expertengruppe; 
abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/
themen/wirtschaft/gesetzgebung/SchKG/expertengruppe.html 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

52	I st das schweizerische Sanierungsrecht revisionsbedürftig? – Be-
richt der Expertengruppe Nachlassverfahren vom April 2005; 
abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/
wirtschaft/gesetzgebung/schkg/ber-sanierungsrecht-d.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

53	B otschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetrei-
bung und Konkurs (Sanierungsrecht) vom 8. September 2010 (BBl 
2010 6455); abrufbar unter: http://www.admin.ch/opc/de/
federal-gazette/2010/6455.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

54	R evision des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG): 
Sanierungsverfahren – Vorentwurf der Expertengruppe Nachlass-
verfahren vom Juni 2008; abrufbar unter: http://www.bj.admin.
ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/
entw-expertengruppe-d.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

55	R evision des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG): 
Sanierungsverfahren – Begleitbericht zum Vorentwurf vom 
Dezember 2008; abrufbar unter: http://www.bj.admin.ch/
content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/vn-ber-d.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

56	V gl. ausführlich zum Verlauf der Gesetzgebungsarbeiten und zu 
den wesentlichen dazugehörigen Dokumenten die Website des 
Bundesamts für Justiz: http://www.bj.admin.ch/content/bj/de/
home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/SchKG.html (zuletzt 
besucht am 2. 9. 2013) sowie die Website des Parlaments unter 
nachfolgender Fn.

soweit sie nicht eine externe Konkursverwaltung einsetzt 
(vgl. Art. 25 ff., 33 ff. BankG sowie Art. 53 ff. VAG). Die in der 
Bestimmung genannten Schuldner unterliegen demgegen-
über dem ordentlichen Betreibungsverfahren vor den kanto-
nalen Instanzen. Ein allfälliges Konkursbegehren ist jedoch 
der FINMA einzureichen oder dieser vom Konkursgericht 
von Amtes wegen zu überweisen, auch wenn ein Gläubiger 
ein Güterverzeichnis verlangt (Art. 162 SchKG).42

5.	 Revision der Bankengesetzgebung
A)	 Übersicht
Das Parlament konnte sich im September 2011 in der Vorla-
ge «Too big to fail» zur Bankenregulierung einigen. Als 
Folge davon ist per 1. 3. 2012 die Änderung des Bundesge-
setzes über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, 
BankG) vom 30. 9. 2011 («Stärkung der Stabilität im Fi-
nanzsektor; «too big to fail») in Kraft getreten.43 System-
relevante Banken müssen demnach bis 2018 höhere Ei-
genmittel aufbauen, strengere Liquiditätsvorschriften 
erfüllen und ihre Risiken besser verteilen. Am 1. 6. 2012 hat 
der Bundesrat zudem ein weiteres Massnahmenpaket zur 
Bankenregulierung beschlossen.

B)	 Das revidierte Bankengesetz (BankG)
Das revidierte BankG (lit. A hiervor) regelt systemrelevan-
te Banken stärker, d. h. Banken, Finanzgruppen und bank-
dominierte Finanzkonglomerate, deren Ausfall die Schwei-
zer Volkswirtschaft und das schweizerische Finanzsystem 
erheblich schädigen würde (vgl. Art. 7 Abs. 1 BankG). Sys-
temrelevante Banken haben neuerdings strengere Anfor-
derungen bei den Eigenmitteln, der Liquidität und der Or-
ganisation zu erfüllen, damit nach Möglichkeit verhindert 
werden kann, dass der Staat inskünftig Steuergelder zu 
ihrer Rettung einsetzen muss. 

C)	 Neue Verordnungen 
Zur Umsetzung der Zielsetzung des revidierten BankG 
wurden verschiedene dazugehörige Richtlinien der FINMA 
erlassen und u. a. folgende Verordnungen erlassen oder 
revidiert: 
–– Verordnung der FINMA über die Insolvenz von Banken 
und Effektenhändlern (Bankeninsolvenzverordnung-FIN-
MA, BIV-FINMA) vom 30. 8. 2012; in Kraft seit dem 
1. 11. 2012.44 Diese löste die frühere Bankenkonkursver-
ordnung-FINMA (BKV-FINMA) ab.45

–– Revidierte Verordnung über die Stempelabgaben vom 
3. 12. 1973; in Kraft seit dem 1. 3. 2012 (StV).46

–– Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung 
für Banken und Effektenhändler (Eigenmittelverord-
nung, ERV) vom 1. 6. 2012; in Kraft seit 1. 1. 2013.47

6.	 Weitere konkursrechtlich relevante Erlasse 
Die FINMA hat per 1. 1. 2013 die Versicherungskonkursver-
ordnung-FINMA (VKV-FINMA) in Kraft gesetzt.48 Die neue 
Verordnung konkretisiert die Bestimmungen des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes und enthält Ausführungs
bestimmungen zum Konkursverfahren bei Versicherungs-
unternehmen. Die Arbeiten zu einer Verordnung der 

FINMA über den Konkurs von Kollektivkapitalanlagen sind 
zwischenzeitlich ebenfalls beendet, und die entsprechen-
de Verordnung wurde am 1. 3. 2013 in Kraft gesetzt 
(KAKV-FINMA).49

II.	 Laufende Gesetzesrevisionen 

1.	 Revision des Sanierungsrechts (Nachlassverfahren)50 
Nach dem Zusammenbruch des Swissair-Konzerns im Ok-
tober 2001 setzte das Bundesamt für Justiz eine Experten-
gruppe51 zur Überprüfung der Revisionsbedürftigkeit des 
Sanierungsrechts ein. Diese gelangte zum Schluss, dass 
dem geltenden Recht kein Mitverschulden am «Grounding» 
der «Swissair» zukomme, doch schlug sie in ihrem Bericht 
vom April 200552 immerhin eine Optimierung des Sanie-
rungsrechts durch partielle Gesetzesänderung (Teilrevi
sion) vor. Der Bundesrat folgte in seiner Botschaft zur Än-
derung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und 
Konkurs (Sanierungsrecht) vom 8. 9. 201053 weitgehend 
dem vorangegangenen Vorentwurf54 und dem dazugehöri-
gen Begleitbericht55 der Expertengruppe vom Juni/De-
zember 2008 und nahm aufgrund der Ergebnisse des Ver-
nehmlassungsverfahrens noch einige Änderungen vor.56 
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57	V gl. ausführlich zur Chronologie und den dazugehörigen 
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(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).
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(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

60	B undesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) 
Änderung vom 21. Juni 2013 (BBl 2013 4747); abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4747.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

61	D ie von Expertengruppe und Bundesrat vorgeschlagene 
Aufhebung des Konkursaufschubs hat dazu geführt, dass an 
verschiedenen Stellen im Entwurf des Gesetzestextes entspre-
chende Anpassungen vorgenommen wurden. Mit der vom 
Parlament in der Folge beschlossenen Beibehaltung von Art. 725a 
OR wurden diese Anpassungen dann allerdings nicht oder nur 
teilweise wieder rückgängig gemacht, sodass der Gesetzestext 
(gemäss Referendumsvorlage) diesbezüglich zurzeit mangelhaft 
ist. Dies gilt insbesondere für Art. 219 Abs. 5 Ziff. 2 rev. SchKG, 
Art. 288a Ziff. 2 rev. SchKG, Art. 331 Abs. 2 rev. SchKG sowie 
Art. 679 Abs. 2 rev. OR. Es handelt sich bei ihnen eindeutig um ein 
Versehen des Gesetzgebers und nicht um gewollte materielle 
Änderungen.

62	V gl. dazu dem Grundsatze nach bereits Hunkeler, Das Nachlass-
verfahren nach revidiertem SchKG, mit einer Darstellung der 
Rechtsordnungen der USA, Frankreichs und Deutschlands, Diss. 
Freiburg 1996, 2. unv. Aufl. 1999, S. 94 f.

In der Folge schien die Vorlage im Parlament zu schei-
tern: Die SVP sah keine Notwendigkeit für eine Gesetzes-
revision, und der SP war die Vorlage ein Dorn im Auge, 
weil die Regelung betreffend Schutz der Arbeitnehmer bei 
Betriebsübernahmen (Art.  333 OR) aufgeweicht werden 
sollte. Der Nationalrat als Erstrat beschloss – den Empfeh-
lungen seiner Kommission folgend – am 29. 9. 2011 Nicht-
eintreten auf die Vorlage. Demgegenüber traten der Stän-
derat und ihm folgend später schliesslich auch der 
Nationalrat ein, doch blieb lange Zeit ungewiss, ob die 
Vorlage mehrheitsfähig sei. Für viele überraschend, wur-
den die Gesetzgebungsarbeiten insbesondere im Jahr 
2013 intensiv vorangetrieben und die Differenzen 
schlussendlich bereinigt. Anlässlich der Schlussabstim-
mung vom 21. 6. 201357 wurde das neue Recht58 verab-
schiedet. Die Veröffentlichung der Referendumsvorlage 
ist kürzlich erfolgt.59 Sofern die am 10. 10. 2013 ablaufende 
Referendumsfrist unbenutzt verstreicht (was nach heuti-
gem Kenntnisstand eher zu erwarten ist), setzt der Bun-
desrat das Inkrafttreten fest, vermutlich wohl bereits per 
1. 1. 2014.

Nachfolgend soll ein Überblick über die wichtigsten 
Neuerungen gemäss der Referendumsvorlage60 gegeben 
werden:

Die Expertengruppe und der Bundesrat schlugen 
noch vor, den Konkursaufschub (als reines Moratorium) 
gemäss Art. 725a OR formell abzuschaffen und in seinem 
wesentlichen Regelungsgehalt in das neue Nachlassver-
tragsrecht gemäss Art. 293 ff. rev. SchKG zu integrieren. 
Die parlamentarischen Beratungen führten jedoch dazu, 
dass an der geltenden Regelung des Konkursaufschubs 
festgehalten wird, freilich ohne dass dabei die aus dem 
Konkursaufschub ins neue Nachlassvertragsrecht über-
nommenen Elemente aufgehoben wurden (was, nebenbei 
gesagt, teilweise zu redaktionellen Fehlern im Gesetzes-
text gemäss Referendumsvorlage führte61). Als Folge 
davon stehen notleidenden Unternehmungen heute so-
wohl der Konkursaufschub wie auch das neue Nachlass-
verfahren als sich funktionell teilweise überschneidende 
Sanierungsinstrumente zur Verfügung, was die Hand-
lungsoptionen im Sanierungsprozess und die fachlichen 
Anforderungen in der Sanierungsberatung erhöht.

Ein gerichtliches Nachlassverfahren beginnt gemäss 
neuem Recht immer mit der Bewilligung einer provisori-
schen Nachlassstundung (Art.  293a–293d rev. SchKG 
i. V. m. Art.  294 rev. SchKG). Eine solche (vom Gesetz 
mehrheitlich provisorische «Stundung» genannt) soll ein 
Schuldner einfacher und rascher als bisher bewilligt erhal-
ten, angenähert an die Regelung des sogenannten «auto-
matic stay» des US-amerikanischen «Chapter 11», wonach 
(noch weitergehend) bereits die Antragstellung durch 
einen Schuldner automatisch den Gläubigerschutz aus-
löst.62 Während einer provisorischen Stundung von maxi-
mal vier Monaten soll die Sanierungsfähigkeit näher abge-
klärt werden, damit der Nachlassrichter hernach über die 
Bewilligung der definitiven Nachlassstundung entschei-
den kann. Insbesondere muss eine Nachlassstundung, ob 
provisorisch oder definitiv, nicht mehr zwingend in einem 

Nachlassvertrag oder, falls die Sanierung misslingt, in 
einem Konkurs enden, sondern sie kann richterlich wieder 
aufgehoben werden, wenn während der Stundung die Sa-
nierung ohne Nachlassvertrag gelingt (z. B. durch einver-
nehmliche Einigung mit den Hauptgläubigern oder durch 
den Zuschuss neuer Mittel).

Die Nachlassstundung kann daher wie der Konkurs
aufschub neu auch als reines Moratorium dienen. Analog 
der Regelung im Konkursaufschub (vgl. Art. 725a Abs. 2 
OR) muss während der provisorischen Stundung auch 
nicht mehr zwingend ein Sachwalter eingesetzt werden 
(vgl. Art. 293b i. V. m. Art. 293c Abs. 2 lit. d rev. SchKG), 
und es kann in begründeten Fällen auf eine öffentliche Be-
kanntmachung verzichtet werden (Art.  293c Abs.  2 rev. 
SchKG), was bei der definitiven Stundung nach wie vor 
ausgeschlossen bleibt (vgl. Art. 295 und 296 rev. SchKG).

Ansprüche aus Dauerschuldverhältnissen können ge-
mäss einem neuen Art.  211a SchKG ab Konkurseröffnung 
als Konkursforderungen höchstens bis zum nächsten mög-
lichen Kündigungstermin oder bis zum Ende der festen 
Vertragsdauer geltend gemacht werden. Der Gläubiger 
muss sich allfällige Vorteile, die er für diese Dauer erlangt 
hat, anrechnen lassen (Abs.  1). Soweit die Konkursmasse 
die Leistungen aus dem Dauerschuldverhältnis in An-
spruch genommen hat, gelten die entsprechenden Gegen-
forderungen, die nach Konkurseröffnung entstanden sind, 
als Masseverbindlichkeiten (Abs.  2). Während der Nach-
lassstundung kann gemäss Art.  297a rev. SchKG der 
Schuldner ein Dauerschuldverhältnis mit Zustimmung des 
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63	E inführung durch das Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009, in 
Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885).

Sachwalters unter Entschädigung der Gegenpartei jeder-
zeit auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen, sofern an-
dernfalls der Sanierungszweck vereitelt würde. Die Ent-
schädigung der Gegenpartei gilt vorbehältlich besonderer 
Bestimmungen über die Auflösung von Arbeitsverträgen 
als Nachlassforderung. Soweit der Schuldner während der 
Stundung mit Zustimmung des Sachwalters Leistungen 
aus einem Dauerschuldverhältnis in Anspruch genommen 
hat, sind die daraus entstandenen Verbindlichkeiten in 
einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung oder in 
einem nachfolgenden Konkurs Masseverbindlichkeiten 
(Art. 310 Abs. 2 rev. SchKG).

An den zulässigen Arten und am grundsätzlichen In-
halt eines Nachlassvertrages (ordentlicher Nachlassver-
trag und Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung) än-
dert sich nichts. Allerdings müssen in einem ordentlichen 
Nachlassvertrag (Stundungs- oder Dividendenvergleich) 
neu auch die Anteilsinhaber einen angemessenen Sanie-
rungsbeitrag leisten, damit der Nachlassvertrag richterlich 
bestätigt werden kann (Art. 306 Abs. 1 Ziff. 3 rev. SchKG). 
Neu zugelassen wird vom Gesetz sodann der in der Praxis 
bisher umstrittene und demzufolge selten anzutreffende 
sogenannte Nachlassvertrag mit Gesellschaftsgründung, 
mit welchem den Gläubigern keine Nachlassdividenden in 
Geld, sondern in der Form von Anteils- oder Mitglied-
schaftsrechten am Nachlassschuldner oder an einer Auf-
fanggesellschaft ausgerichtet werden (Art.  314 Abs.  1bis 
rev. SchKG sowie Art. 318 Abs. 1bis rev. SchKG). Diese zu-
sätzliche Möglichkeit erhöht die Gestaltungsmöglichkeiten 
im Sanierungsprozess und ist ein Grund dafür, dass keine 
gesetzliche Sicherstellungspflicht der Nachlassdividenden 
mehr besteht (vgl. Art. 306 Abs. 1 Ziff. 2 rev. SchKG).

Das sanierungsfeindliche, erst kürzlich (per 1. 1. 2010)63 
eingeführte Konkursprivileg für Forderungen der Mehr-
wertsteuer in der zweiten Klasse (gemäss Art. 219 Abs. 4 
lit. e SchKG) wird wieder aufgehoben.

Auch im Recht der paulianischen Anfechtung gibt es 
Neuerungen: Ausdrücklich klargestellt wird zunächst, 
dass Rechtshandlungen nicht anfechtbar sind, die wäh-
rend einer Nachlassstundung vom Nachlassrichter (oder 
von einem vom Nachlassrichter ausnahmsweise bereits 
während der Nachlassstundung eingesetzten Gläubiger-
ausschuss: Art. 295a rev. SchKG) genehmigt worden sind 
(Art. 285 Abs. 3 rev. SchKG). Bei der Schenkungs- und Ab-
sichtspauliana erfolgt sodann bei Rechtsgeschäften zu-
gunsten einer nahestehenden Person eine Umkehr der Be-
weislast: Im Anfechtungsprozess trägt die nahestehende 
Person des Schuldners (als Begünstigte) neuerdings die 
Beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung vorliegt (Schenkungspauliana; 
Art. 286 Abs. 3 rev. SchKG) bzw. dass sie die Benachteili-
gungsabsicht des Schuldners nicht erkennen konnte (Ab-
sichtspauliana, Art. 288 Abs. 2 rev. SchKG). Dabei gelten 
ausdrücklich auch Gesellschaften eines Konzerns als na-
hestehende Personen. Rechtsgeschäfte zwischen nahe-
stehenden Personen (beispielsweise auch zwischen 
Hauptaktionär bzw. Verwaltungsratsmitgliedern und einer 
Aktiengesellschaft) während der sogenannten «période 

suspecte» unterliegen neu somit erhöhter Sorgfaltspflicht 
und erfordern insbesondere eine gehörige Dokumenta
tion. Schliesslich wurde die Frist zur Geltendmachung des 
Anfechtungsrechts in Art. 292 rev. SchKG neu als (unter-
brechbare) Verjährungsfrist statt wie bisher als (nicht un-
terbrechbare) Verwirkungsfrist ausgestaltet, und es 
wurde in Art. 292 Abs. 1 Ziff. 3 rev. SchKG klargestellt, dass 
das Anfechtungsrecht in der Nachlassliquidation nach Ab-
lauf von zwei Jahren seit Bestätigung des Nachlassvertra-
ges mit Vermögensabtretung verjährt. 

Die arbeitsrechtliche Neuregelung eines Betriebs-
übergangs bei Insolvenz gemäss Art. 333b rev. OR (im An-
hang zur Revisionsvorlage des SchKG) lautet wie folgt: 
«Wird der Betrieb oder der Betriebsteil während einer 
Nachlassstundung im Rahmen eines Konkurses oder eines 
Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung übertragen, 
so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflich-
ten auf den Erwerber über, wenn dies mit dem Erwerber so 
vereinbart wurde und der Arbeitnehmer den Übergang 
nicht ablehnt. Im Übrigen gelten die Art. 333, ausgenom-
men dessen Abs. 3, und Art. 333a sinngemäss.» Ein auto-
matischer Betriebsübergang des Arbeitsverhältnisses mit 
allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber für den Fall, 
dass der Arbeitnehmer einverstanden ist, gibt es also 
nicht mehr. Vielmehr kann ein Betriebsübernehmer bei 
einer Betriebsübernahme im Rahmen eines Konkurses 
oder eines gerichtlichen Sanierungsverfahren inskünftig 
selber entscheiden, welche Arbeitsverhältnisse er über-
nehmen will (sogenanntes «cherry picking»), womit Sanie-
rungen durch Betriebsübernahmen zweifellos vereinfacht 
werden. Ebenso entfällt nach dem Gesagten in solchen 
Fällen die bisherige zwingende Solidarhaftung des Erwer-
bers mit dem Veräusserer für alle im Zusammenhang mit 
dem übernommenen Betrieb oder Betriebsteil bestehen-
den offenen Arbeitnehmerforderungen gemäss gelten-
dem Art. 333 Abs. 3 OR. Der neu geschaffene Art. 335e 
Abs. 2 OR stellt schliesslich klar, dass die Bestimmungen 
über die Massenentlassung gemäss Art.  335d  ff. OR bei 
Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher Entscheide 
sowie bei Massenentlassungen im Konkurs oder bei einem 
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung nicht gelten.

Neu und einmalig für das schweizerische Recht wur-
den – als Gegengewicht zur Neuregelung des Art. 333 OR 
und im Sinne eines politischen Kompromisses  – mit den 
Art. 335h ff. rev. OR Bestimmungen über den Sozialplan ge-
schaffen. Ein «Sozialplan» ist gemäss Art. 335h rev. OR «eine 
Vereinbarung, in welcher der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer die Massnahmen festlegen, mit denen Kündigungen 
vermieden, deren Zahl beschränkt sowie deren Folgen ge-
mildert werden», ohne dass der Fortbestand des Betriebes 
dadurch gefährdet wird. Wenn ein Arbeitgeber üblicherwei-
se mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigt und zudem 
beabsichtigt, innert 30 Tagen (oder bei zeitlich verteilten 
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64	 Rüetschi, Rechtsetzung im Insolvenzrecht – Entwicklungen im 
Jahr 2012, in: ZZZ 2011/2012, S. 5 (zit. Insolvenzrecht); Medienmit-
teilung BJ, abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/content/bj/
de/home/dokumentation/medieninformationen/2012/ref_2012-
08-290.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

65	B ericht zum Vorentwurf des BJ vom August 2011, S. 3 f., abrufbar 
unter http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/
gesetzgebung/verjaehrungsfristen/vn-ber-d.pdf (zuletzt besucht 
am 2. 9. 2013). 

66	B ericht zum Vorentwurf des BJ vom August 2011, a. a. O., S. 44.
67	B ericht zum Vorentwurf des BJ vom August 2011, a. a. O., S. 44.
68	B ericht zum Vorentwurf des BJ vom August 2011, a. a. O., S. 44.
69	E rläuternder Bericht zum Bundesgesetz über die Harmonisierung 

der Strafrahmen im Strafgesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im 
Nebenstrafrecht des BJ, S. 2 (zit. Erläuternder Bericht Strafrah-
men), abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/content/dam/
data/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung/
vn-ber-d.pdf (zuletzt besucht am 2. 9. 2013). 

Kündigungen, die auf dem gleichen betrieblichen Entscheid 
beruhen, auch innert einer längeren Frist) mindestens 
30 Arbeitnehmern aus Gründen zu kündigen, die in keinem 
Zusammenhang mit ihrer Person stehen, muss er mit den 
Arbeitnehmern Verhandlungen aufnehmen, mit dem Ziel, 
einen Sozialplan aufzustellen (Art. 335i rev. OR). Der Arbeit-
geber verhandelt dabei mit den am Gesamtarbeitsvertrag 
beteiligten Arbeitnehmerverbänden, wenn er Partei dieses 
Gesamtarbeitsvertrages ist, mit der Arbeitnehmervertre-
tung oder direkt mit den Arbeitnehmern, wenn es keine Ar-
beitnehmervertretung gibt (Art. 335i Abs. 3 rev. OR).

Die grosse Besonderheit liegt darin, dass nicht nur 
eine Verhandlungspflicht der betroffenen Arbeitgeber be-
steht, sondern effektiv eine Einigung (Sozialplan) erzielt 
werden muss. Können sich die Parteien nicht auf einen So-
zialplan einigen, so muss gemäss Art.  335j rev. OR ein 
Schiedsgericht bestellt werden, das den Sozialplan durch 
verbindlichen Schiedsspruch aufstellt. Da detailliertere 
Ausführungen zum Minimalinhalt eines Sanierungsplans 
fehlen, ist schwierig abzuschätzen, welche Konzessionen 
zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer schlussendlich 
im Einzelfall zu machen sind. Klargestellt wird vom Gesetz 
immerhin, dass es bei Massenentlassungen während eines 
Konkurs- oder Nachlassverfahrens keine Sozialplanpflicht 
gibt, es sei denn, es gelingt die Sanierung während der 
Nachlassstundung ohne den Abschluss eines Nachlass-
vertrags (Art. 335k rev. OR; vgl. dazu Rz. 5 hiervor).

Gemäss der einzigen Übergangsbestimmung ist das 
bisherige Recht noch auf das Nachlassverfahren anwend-
bar, wenn ein Gesuch um Nachlassstundung vor dem In-
krafttreten des neuen Rechts eingereicht wurde. Weitere 
übergangsrechtliche Vorschriften fehlen. Fragen zum 
Übergangsrecht werden daher wohl noch einiges Kopfzer-
brechen bereiten, so etwa im Recht der paulianischen An-
fechtung.

2.	 Revision des Verjährungsrechts 
Eine laufende Revisionsvorlage betrifft das Verjährungs-
recht. Nach Gutheissung einer Motion der Rechtskommis-
sion des Nationalrates vom 11. 10. 2007 (Motion 07.3763) 
wurde der Vorentwurf zur Revision des Obligationen-
rechts in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst. Dar-
aufhin beauftragte der Bundesrat das EJPD, eine Bot-
schaft auszuarbeiten, mit deren Verabschiedung durch 
den Bundesrat im laufenden Jahr zu rechnen ist.64 

Die geplante Revision bezweckt die Verlängerung der 
Verjährungsfristen und die Vereinheitlichung des gesam-
ten Verjährungsrechts.65 Damit sind auch direkte Auswir-
kungen auf das SchKG zu erwarten, zwar insbesondere 
bezüglich der Art. 6, 149 Abs. 1 und 292 SchKG: 

Für Schäden, welche durch Vollstreckungsorgane ver-
ursacht werden, haftet gemäss Art.  5 Abs.  1 SchKG der 
Kanton. Laut dem geltenden Art. 6 Abs. 1 SchKG verjährt 
der Anspruch auf Schadenersatz in einem Jahr seit Kennt-
nis (relative Verjährungsfrist), spätestens mit Ablauf von 
zehn Jahren seit der Schädigung (absolute Verjährungs-
frist). Die absolute Frist soll unverändert bleiben. Hingegen 
soll die relative Frist gemäss Vorentwurf nach den allge-

meinen Regeln des OR verjähren, d. h. nach einer Anpas-
sung von Art. 128 OR voraussichtlich nach drei Jahren.66 

Forderungen, die in einem Verlustschein verurkundet 
sind, verjähren nach dem geltenden Art. 149a Abs. 1 SchKG 
zwanzig Jahre nach dessen Ausstellung. Inskünftig soll die 
Verjährungsfrist auf zehn Jahre reduziert werden.67 Auf-
grund des Verweises im Konkursrecht wird die zehnjähri-
ge Verjährungsfrist diesfalls wohl auch für Konkursver-
lustscheine gelten (Art.  265 Abs.  1 i. V. m. 149a Abs.  1 
SchKG). Zu beachten ist, dass die Verjährungsfrist auch de 
lege ferenda mit einer Verjährungshandlung gem. Art. 135 
OR (z. B. Betreibung) unterbrochen werden kann und her-
nach neu zu laufen beginnt. Ein Gläubiger, der «am Ball 
bleibt», muss somit trotz kürzerer Verjährungsfrist keinen 
Rechtsverlust befürchten. Vielmehr soll die Neuerung 
wohl insbesondere gewissen Gläubigern ermöglichen, die 
Akten über einen Verlustscheinschuldner bereits nach 
zehn Jahren vernichten zu können. 

Auch Art. 292 SchKG soll revidiert werden. Nach heu-
tigem Recht verwirkt das Anfechtungsrecht nach Ablauf 
von zwei Jahren seit Zustellung des Pfändungsverlust-
scheines oder der Konkurseröffnung. Richtigerweise han-
delt es sich dabei um eine Verjährungsfrist, weshalb die-
ses gesetzgeberische Versehen korrigiert und zugleich an 
die allgemeinen Verjährungsregeln (Art. 127 ff. VE-OR) an-
gepasst werden soll. Die neue absolute zehnjährige Frist 
soll voraussichtlich mit Fälligkeit der Anfechtungsforde-
rung beginnen. Der für die Entstehung der Forderung 
massgebende Zeitpunkt soll derjenige sein, an welchem 
der Pfändungsverlustschein zugestellt oder der Konkurs 
eröffnet wird. Die dreijährige relative Verjährungsfrist soll 
ab Kenntnis der Forderung und der Person des Schuldners 
zu laufen beginnen (Art. 128 VE-OR).68

3.	 Bundesgesetz über die Harmonisierung der Straf
rahmen im Strafgesetzbuch, im Militärstrafrecht und 
im Nebenstrafrecht 

Im Rahmen der Harmonisierung der Strafrahmen im Straf-
gesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im Nebenstrafrecht 
sollen verschiedene Straftatbestände, bei denen kein ak
tuelles Strafbedürfnis mehr besteht, aufgehoben werden.69 
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70	V gl. ausführlicher: Erläuternder Bericht Strafrahmen, a. a. O., S. 21; 
Rüetschi, Insolvenzrecht, a. a. O., S. 4 f.

71	E rläuternder Bericht Strafrahmen, a. a. O., S. 21; Rüetschi, 
Insolvenzrecht, a. a. O., S. 4 f.

72	B otschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militär-
strafgesetzes (Änderungen des Sanktionenrechts) vom 4. April 
2012, BBl 2012 4723 ff.

73	 Medienmitteilung BJ, abrufbar unter http://www.bfm.admin.ch/
content/bj/de/home/dokumentation/medieninformatio-
nen/2012/ref_2012-12-190.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

74	 Motion Hess, 11.3925; AmtlBull SR 2011 1054; AmtlBull NR 2012 46; 
Rüetschi, Insolvenzrecht, a. a. O., S. 4 f.

75	 Rüetschi, Insolvenzrecht, a. a. O., S. 4.
76	 Abrufbar unter http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.

html#EJPD (2. 9. 2013).
77	 Rüetschi, Insolvenzrecht, a. a. O., S. 5.
78	B otschaft zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes, 

BBl 2011 7767 f. Ziff. 2.1.7 (zit. Botschaft VVG); Rüetschi, 
Insolvenzrecht, a. a. O., S. 5.

79	B otschaft VVG, BBl 2011 7768 f. Ziff. 2.1.7; Rüetschi, Insolvenz-
recht, a. a. O., S. 5.

Aus dem Katalog der Konkurs- und Betreibungsdelik-
te ist die Streichung von Art. 171 Abs. 2 und Art. 171bis StGB 
vorgesehen. Bei Art.  171 Abs. 2 StGB handelt es sich um 
eine besondere Form der Wiedergutmachung, indem der 
Schuldner oder Dritte besondere wirtschaftliche Anstren-
gungen für das Zustandekommen eines gerichtlichen 
Nachlassvertrages unternehmen müssen. Diese Sühne-
form geht weiter als die Strafmilderung nach Art. 48 lit. d 
StGB und zugleich weniger weit als die Wiedergutma-
chung i. S. v. Art. 53 StGB, da die Strafbefreiung nur fakul-
tativ ist und hierzu nicht die gleichen Voraussetzungen 
gelten. Die Streichung von Art. 171 Abs. 2 StGB soll die un-
terschiedlichen Massstäbe beseitigen, weshalb die Wie-
dergutmachung nach Art. 53 StGB künftig auch auf (alle) 
Konkursdelikte Anwendung finden wird. Aus denselben 
Überlegungen wird Art. 171bis StGB gestrichen.70 

Der Tatbestand der Bestechung bei Zwangsvollstre-
ckung (Art.  168 StGB) soll redaktionell vereinfacht wer-
den, zumal alle drei Tatbestandsvarianten nach der Revi
sion im Jahr 2007 den gleichen Strafrahmen vorsehen.71

Aufgrund einer vom Bundesrat in seiner Botschaft 
vom 4. 4. 201272 vorgeschlagenen Änderung des Sanktio-
nensystems, bezüglich welcher der Ausgang der parla-
mentarischen Beratungen noch offen ist, können die Aus-
wirkungen auf die Harmonisierung der Strafrahmen noch 
nicht abgeschätzt werden. Daher hat der Bundesrat ent-
schieden, die Gesetzesrevision hinsichtlich der Harmoni-
sierung der Strafrahmen zurückzustellen, und er hat das 
EJPD beauftragt, gestützt auf die Vernehmlassungser-
gebnisse und die Beschlüsse des Parlaments zum Sanktio-
nensystem eine Botschaft zur Harmonisierung der Straf-
rahmen auszuarbeiten.73 

4.	 Weitere Projekte
Nachfolgend wird kurz auf einige weitere laufende Projek-
te hingewiesen, die mehr oder weniger direkte Auswirkun-
gen auf das SchKG haben können:

A)	  Kein Missbrauch des Konkursverfahrens
Ständerat Hess reichte eine Motion ein mit dem Wortlaut: 
«Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundla-
gen dafür zu schaffen, dass Personen das Konkursverfah-
ren nicht mehr dazu missbrauchen können, sich ihrer Ver-
pflichtung zu entledigen.» Nachdem beide Kammern die 
Motion überwiesen haben, ist der Bundesrat daran, eine 
Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.74

B)	 Gewerbsmässige Gläubigervertretung
Mit der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates soll ge-
werbsmässigen Gläubigervertretern der freie Zugang zum 
gesamtschweizerischen Markt ermöglicht werden. Eine 
vorgängig eingereichte Motion vom 30. 9. 2010 (10.3780) 
geht auf Regelungen in den Kantonen Waadt und Genf zu-
rück, wo gewerbsmässige Gläubigervertreter aus anderen 
Kantonen, mit Ausnahme der eingetragenen Rechtsan-
wälte, nicht zur Vertretung in Betreibungsverfahren zuge-
lassen werden. Daher sind Gläubiger gezwungen, ein Be-
treibungsverfahren entweder selber, über einen Anwalt 

oder über die Mandatierung eines im entsprechenden 
Kanton ansässigen «agent d’affaires» einzuleiten, was ge-
ändert werden soll.75 Die Eröffnung des Vernehmlassungs-
verfahrens war per August 2013 vorgesehen, bei Redak
tionsschluss am 2.  September 2013 jedoch noch nicht 
erfolgt.76 

C)	 Revision des VVG
Das Versicherungsvertragsrecht befindet sich seit rund 
zehn Jahren in Totalrevision.77 In der vom Bundesrat erlas-
senen Botschaft weichen Bestimmungen zum Zwangs-
vollstreckungsrecht von der geltenden Ordnung ab (vgl. 
Art. 57-63 E-VVG):

Im Falle des Konkurses eines Versicherungsunterneh­
mens soll der Versicherungsvertrag, wie im geltenden 
Recht, erlöschen. Für einen Vertragsabschluss mit einem 
neuen Versicherer soll dem Versicherungsnehmer aller-
dings genügend Zeit eingeräumt werden. Daher wird die 
Frist bis zum Erlöschen des Vertrages von bisher vier auf 
acht Wochen seit Konkurseröffnung erhöht. Zu beachten 
gilt, dass Forderungen, welche zwischen der Konkurser-
öffnung und der Vertragsbeendigung entstehen, als Kon-
kursforderungen gelten.78

Wird heute über einen Versicherungsnehmer der Kon-
kurs eröffnet, gilt der 2006 in Kraft getretene Art.  55 
Abs.  1 VVG, wonach der Versicherungsvertrag mit der 
Konkurseröffnung endet. Dagegen sah die frühere Rege-
lung vor, dass in einem solchen Fall die Konkursmasse in 
den Versicherungsvertrag eintrat. Da die derzeitige Rege-
lung in der Praxis zu schwerwiegenden Problemen geführt 
hat, schlägt der Bundesrat vor, die frühere Regelung wie-
der einzuführen: Der Versicherungsvertrag soll trotz Kon-
kurseröffnung bestehen bleiben, und die Konkursverwal-
tung ist zu dessen Erfüllung verpflichtet. Zugleich soll den 
Versicherungsunternehmen die Möglichkeit eingeräumt 
werden, bei Nichtleistung der Prämie den Vertrag auflö-
sen zu können.79



Anwaltspraxis / Pratique du barreau

386 Anwalts Revue de l’Avocat 9/2013

Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat 
gegen eine umfassende Reform des VVG ausgesprochen. 
Der Bundesrat wurde im März 2013 beauftragt, eine Teilre-
vision auszuarbeiten.80 

III.	 Parlamentarische Vorstösse

In den letzten Jahren wurden verschiedenste parlamenta-
rische Vorstösse eingereicht. Nachfolgend wird eine Aus-
wahl davon mit Bezug zum SchKG gegeben:81 
–– «Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle»: Unge-
rechtfertigte Zahlungsbefehle sollen rascher und einfa-
cher gelöscht werden können. Über den Vorentwurf der 
Rechtskommission des Nationalrates wurde am 
3. 6. 2013 die Vernehmlassung eröffnet.82 Die Vernehm-
lassungsfrist ist zwischenzeitlich abgelaufen. Die am 
9. 8. 2013 publizierte Vernehmlassung des Zürcher An-
waltsverbandes (ZAV), an welcher wir mitgewirkt hat-
ten, kam bezüglich des neu vorgeschlagenen Art.  8b 
nSchKG zu einem vernichtenden Ergebnis.83

–– «Sanierungsverfahren vor Nachlassstundung und Kon­
kurseröffnung»: Der Bundesrat soll eine Botschaft zum 
Sanierungsrecht im Obligationenrecht vorschlagen, das 
den Unternehmen Sanierungen bereits vor Einleitung 
eines Nachlassverfahrens ermöglicht.

–– «Dem Schuldnertourismus einen Riegel schieben»: Es sol-
len organisatorische Massnahmen geschaffen werden, 
mit welchen Wirtschaftsauskünfte nach einem Umzug 
eines betriebenen Schuldners vollständig und aussage-
kräftig sein können. Dieses Problem soll mit einer 
schweizweiten Betreibungsauskunft gelöst werden. 

–– «Rahmenbedingungen für die Praktiken von Inkasso­
unternehmen»: Der Bundesrat wurde zur Prüfung ver-
pflichtet, ob klare Regeln hinsichtlich der verwendeten 

Methoden, mit denen die Rückzahlung von Schulden er-
reicht werden soll, einzuführen sind. Zugleich soll unter-
sucht werden, ob die Übertragung von Verwaltungsge-
bühren auf Schuldner verboten werden kann. 

–– «Schuldbetreibung. Abwärtsspirale bei Pfändung durch­
brechen»: Der Nationalrat hat darüber diskutiert, ob die 
vom Schuldner effektiv überwiesenen Beträge für Ra-
tenzahlungen von Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
steuern des laufenden Jahres unpfändbar sein sollen. In 
der Frühlingssession 2013 hat der Nationalrat entschie-
den, der Initiative keine Folge zu leisten.84

–– «Schluss mit der Schuldenwirtschaft auf Kosten anderer»: 
Gedacht war eine Liste mit hoch verschuldeten Schuld-
nern, die elektronisch unter Vorlage eines Interessen-
nachweises hätte abgerufen werden können. Der Bun-
desrat beantragte die Ablehnung der Motion, zumal die 
Schaffung eines schweizweiten Betreibungsregisteraus-
zugs geplant ist. Weil das Geschäft mehr als zwei Jahre 
hängig war, wurde es abgeschrieben.85

80	 Medienmitteilung des EFD, einsehbar unter http://www.admin.ch/
ch/d/gg/pc/preview.html#EJPD (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

81	V gl. zum Ganzen die ausführlichere Darstellung bei Rüetschi, 
Insolvenzrecht, a. a. O., S. 6 ff.

82	 Abrufbar unter http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/docu-
ments/2393/Zahlungsbefehle_09.530_Brief-Kantone_de.pdf 
(zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

83	V gl. zur Vernehmlassung: http://www.zav.ch/service/publikatio-
nen/consultations.html (zuletzt besucht am 2. 9. 2013).

84	 Abrufbar unter http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20120405 (zuletzt besucht am 
2. 9. 2013).

85	 Abrufbar unter http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx?gesch_id=20113287 (zuletzt besucht am 
2. 9. 2013).
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